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In: Namen des Deutschen Volkes 
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In der Strafsache gegen den Gartner H' B 
aus Prag, zur Z e i t  i n  d ieser  Sache f n  Untersuchungshaft taz 
deutschen Geríchtagefdngnis i n  Prag:-tPan}: ratz, 
wegen Diebstahls und wegen Betrugs in: fiälckfall, 

hat das Reíchsgerícht, ıı5.Strafsenat, i n  d e r  Sitzung 
vom l .Oktober  1942, an der teilgenommen haben 

a ls  R ich ter :  
der  Re íchsgerichtsrat .Dr.Hartung als Vorsitzender 
und d i e  He tchsger tchtsrdte Dr. Froelich, 
Dr. Köllensperger, Schaefer II und Paul, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: . 
der Landger tchtsdí rektor  Fränkel, 

auf d i e  Rev i s i on  des Angeklagten nach mündlicher Verhandlung 
für Recht erkannt: „ 

D i e  R e v i s i o n  gegen das U r te i l  des deutschen Landgerichtes i n  
P r a g vom 23.April 1942 w i r d  verworfen. Dem Angeklagten werden 
d i e  Kosten des Hechtsmi t .tels auferlegt. . " 

. Von Rechts wegen 
I 

1ı~ 

ıv 

Gründe 
Das Rechtsmittel  hat keinen Erfolg. 
I. Verfahren rügen: . . 

1 .  J In der Hauptverhandlung vom 161 Januar 1942 (Bd.I S.2l6 
d.A. ) hat der Ver te id iger  den ec non im Schriftsatz vom 9. Januar 
1942 Cßa.r S.208 d.A. J geste l l ten Antrag auf Ablehnung des Sack-= 
verständigen Dr. Le ischner wiederhol t .  Auf Befragen des Vors t tzera 
hat der Sachverständige erklärt ,  daß e r  nicht befangen s e i ,  und 
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daß die .Behauptungen des Angeklagten unrichtig seien. Das Land: 
gericht hat daraufhin den Antrag als unbegründet .abgewiesen. In 
der Hauptverhandlung vom 23.April 1942 (Bd.II so 504 d.A. ) hat 
der Angeklagte neuerlich den Ablehnungsantrag.gestellt, und zwar 
auch gegenüber dem zweiten zur Hauptverhandlung geladenen Sach= 
verständigen ProfLDr.AlbrechtJ Das Landgericht hat den„Antrag ohne 
Anführung von Oründen abgelehnt. 

Das Fehlen einer Begründung des Ablehnungsbeschlusses bildet 
zwar einen Verfahrensverstoß; doch tot es offensichtlich, daß das 
Urteil nicht auf diesem Verfahrensmangel beruht. Denn aus der 
Gesamtheit der Vorgänge, die mit dem AblehNungsantrage zusammen= 
hängen, ist zu entnehmen, daß das Landgericht den Ablehnungsgrund, 
soweit er den Sachverständigen .Dr. Leischner betrifft, auf Grund 
der Angaben des Sachverständigen für nicht glaubhaft gemacht 
angesehen hat. .Das Landgericht hat ersichtlich angenommen, die 
Behauptung dee Angeklagten, Dr. Leuschner habe sich geäußert, 
gegen den Angeklagten vore tngenommen zu sein, entspreche nicht der 
Wahrheit. Ob Gründe vorliegen, die die Ablehnung wegen Befangen= 
hebt rechtfertigen, ist im Wesentlichen eine lbtfroge, die im 
Hevtetonsverfahren nicht nachpnüfbor ist; nur wenn ein Rechts= 
Irrtum über den Begriff der Befangenheit die .Entscheidung über* den 
Antrag beeinflußt haben kann, ist Raum für ein .Eingreifen des 
Rechtsmtttelgeríchts. Hier ist kein solcher Hechts trrtum erkennbar 
(Ras: Bd. 58 S. 262). 

. 

Der Ablehnung des Sachverständigen. p†of;Dr.A1br8ch: lag die 
Behauptung des Angeklagten zugrunde, dieser sachverständige könne 
sein Gutachten nur auf Grund der ihm von .Dr.Leíschner erteilten 
Informationen verfaßt hoben. Die Begründung dieses Ablehnungs= 
antrages hängt also auch mit der zusammen, die der Angeklagte 
seinem Antrag auf Ablehnung des Dr. Leuschner gegeben hatte- 
Auch hier fehlt es an der nötigen Glaubhaf tmaehuhg des Ablehnung8= 
Grundes. ' . " 

Soweit der Angeklagte in seiner zu Protokoll der Geschäfts= 
stelle angebrachten Revisíonsbegnündungsschrift gegenüber dem 
Sachverständigen Prof. Dr.Albrecht noch andere Ablehnung gründe 
vorbringt, kann er nicht gehört werden; das Rechtsmíttelgeriøht 
kann nur die Ablehnungsgründe berücksichtigen, die zur 01aubhaft= 
machung der Ablehnung vor dem erkennenden Gericht geltend gemacht 
.worden sind. 
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. 2. ) Unbegründet ist auch die Rüge, das Landgericht habe da= 
durch gegen Yerfahrensvorschriften verstoßen, daß es Bewe isanträ= 
de des Angeklagten abgelehnt hat. Das Landgericht hat erkennbar 
von der Ermächtigung Gebrauch gemacht, die ihm der § 24 VeretnfVO 
verleiht. .Daß es hierbei seine Aufklärungspflicht verletzt hätte, 
ist nicht ersichtlich. Zur .Einholung eines Obergutachtens fehlte 

es an der Voraussetzung des 5' 85 Abs. 1 StPO. Daß frühere Gutachter 
den Geisteszustand des Angeklagten verschieden beur teilt haben, 
hat das Urteil festgestellt. .Es bedurfte daher nicht der Verneh= 
rung der Zeugen .Dr„Ewers und Dr„Bender; ebenso konnte von der 
Vernehmung des Zeugen .Dr.popper abgesehen werden. Daß .Dr„Eísner 
als ehemaliger Vormund des Angeklagten nach dessen Verurteilung 
im Jahre 1929 den durch die Straftaten des Angeklagten entetan= 
denen Schaden. wiedergutgemacht hat, hat das Oericht als wahr uns 
terstellt und keinesfalls aus dem Gegenteil der behaupteten Ist= 
-Sachen dem Angeklagten nachteilige Schlußfolgerungen abgeleitet. 
Übrigens ist die Wiedergutmachung für die Entscheidung nicht von 
Belang. 

3. Der .Angeklagte hat keinen Anspruch auf .Erteilung einer 
Abschrift des schriftlichen .SCchverständigengutochtens. 

4. ) IM Falle XOrpner hält sich das angefochtene Urteil hin= 
Sichtlich der 800 K' im .Rahmen der Anklage. 

5. J .Das Landgericht hat den Angeklagten in der Hauptuerhand= 
lung darauf hingewiesen, daß er als gefährlicher Ghwohnhe ttsver- 
ßrecher auch nach dem 5 l des Gesetzes zur .Abänderung des Be ichs- 
sfirflfgesetebuchs vom 4.September 1941 bestraft werden könne 634.11 
8-305 d.A. ). In der Hauptverhandlung sind keine Umstände neu her- 
vorgetreten, die eine weitere Vorbereitung der Ver teidigung.er= 
fordert hätten (§ .265 .Abs.} StP0); im .Falle des Absatzes 4 des 
§' 265 .steh hat der Ihtricnter nach .pfl ichtgemäfiem .Ermessen darüber 
zu befinden, ob die Aussetzung der Hauptverhandlung für die Ver- 
teidigung angemessen sei. Das. hat das =Landgericht getan. Daß es 
hierbei rechtlich geirrt hätte, .ist nicht erkennbar. . 

II. Zur Sachrüge: 
1. Die Feststellungen tragen die Verurteilung wegen Rück= 

fdllsbetrugea in allen Fällen. Has ,der Beschwerdeführer dagegen 
ON rechtlichen Bedenken verbringt, ist unbegründet. 
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2. ) Voraussetzung für die Bestrafung nach dem 5° 20a StGB, 
die ihrerseits die Voraussetzung fiflr die Anwendung des § l des 
Gesetzes vom 4.September 1941 bildet, ist sowohl in den Füllen 
des Absatzes 1 als auch in denen des Absatzes 2 des §' 20a StGB, 
daß' .die Oesamtwürdigung der Taten ergibt, daß der Iüter ein ge= 
fährlícher Gewohnhettsverbrecher ist". 

e 

Gewohnheitsverbrecher ist wer infolge eines - auf Grund 
charakterlicher Veranlagung bestehenden oder ̀ durch Übung erwor= 
benen - Hanges wiederholt Hechtsbrüche begangen hat und zur fl1e= 
derholung neigt. Gefährlich ist ein Gewohnheitsverbrecher dann, 
wenn~etne bestimmte Wahrscheinlichkeit dafür besteht, daß er auch 
in Zukunft Weitere erhebliche, seinem Hange entspringende Straß: 
toten begehen werde. Ob dies zutrifft, muß sich aus der Gesamt=' 
wUrdigung der jetzt absuurtetlenden Ist in Verbindung mit jenen 
Übten ergeben, in denen das Øer tcht die äußeren Merkmale für die 
Anwendung des. Abs. l oder des Absatzes 2 des §' 20a Sees erfüllt 
sieht. 

Das Ur teil fahrt aus (UA.S.l4): ,Die Gbsamtwürdtgung der 
vom Angeklagten begangenen drei vorsätzlichen Taten unter A 2, 5 
und 4 ergibt, daß er ein gefährlicher Oemohnhettsverbrecher tstfi 
.Die bezeichneten Ihren betreffen die früheren Verur teílungen des 
Angeklagten. * 

Wie oben dargetan tot, hat sich die Gesamtwürdigung auch auf 
die jetzt abzuur teilenden Ihren zu erstrecken. Nach dem soeben 
wiedergegebenen Satz des angefochtenen 

*Ur teils könnte es eo \ 

scheinen, 'als habe das Landgericht das verkannt, da es nur von den 
früheren Taten spricht. Indes liegt hier, wie sich aus dem Zueww= 
menhange der. Urte ilsgründe ergibt, nur ein offensichtliches Vor=* 
greifen im Ausdruck vor. Aus dem übrigen Inhalt des angefochtenen 
Ur teils ergibt sich, dqßdas Landgericht bei der Gesamtwürdtgung 
auch die neuen Strafàdten des Angeklagten berücksichtigt hat. 

Aus dem wiedergegebenen Satz dee Urteils laß: sich ferner 
nicht uerldßltch entnehmen, ob das Landgericht die äußeren Werk= 
male des hEDa Abs. 1 oder nur die des Abs.2 StGB für gegeben an- 
steht; das Landgericht begnügt sich mit dem bloßen Hinweis auf den 
§20a StGB, ohne dessen Abs. l oder 2 anzuführen; die Anwendung des 
Absatzes 2 ist erst zu prüfen, wenn der Angeklagte nicht schon 
unter dem Gesichtspunkte des Absatzes 1 als gefährlicher Gewohnt= 
hettsVerbrecher zu beurteilen tet. . ı 
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Die Voraussetzungen des § 20a Abs. 1 StGB liegen allerdings 
nicht vor. Denn nach dem Absatz 3 a.a.O. kommt eine frühere Ver= 
urteilung dann nicht in Betracht, wenn zwischen dem .Sir tritt 
ihrer Rechtskraft und der folgenden zu: mehr als 5 Jahre verstri= 
Chen sind; in die lotst wird die Zeit nicht eingerechnet, in der 
der Iflter eine .Freiheitsstrafe verbüßt oder auf behördliche An= 
Ordnung in einer Anstalt verwahrt wird. Zu Ounsten des Angel 
klagten ist anzunehmen, daß das Ur te il des Schöjfengerichts 
Berlin=Schöneberg (4 a J 1446/27) durch Rechtsmi tteluerzicht am - 
Inge der Verkündung, also am l.iebruar 1929, rechtskräf tig gewor= 
den ist (bgl. UA.S.5). Ausweislich des Ur teils des Kreisgerichtes 
in .Eger In VIII 1294/J8 vom 27LSeptember 1938 hat der Angeklagte 
die erste der den dbgenstand'dieses Ur teils bildenden Ihren am 
7LJuni 1958 begangen. In der Zwischenzeit hat der Angeklagte, 
und :war in der Zeit vom 9. Februar 1934 bis zum 6.August 1937, 
infolge Widerrufs der Strafoussetzung die Strafreste der in den 
Sachen 5 J' 235/25 des Schöffengeriehts Potsdam und 4 

`a J' 1446/27 
des Schöffengerichtes Berlin=Schöneberg erkannten Freiheitsstrofen 
verbüßt fl4 a J 1446/27 .sd.Iv $;297, }lO). Demnach ist der Ange=› 
klagte in derzeit vom l.Februar 1929 bis JO.Januar 1934 
(5 J' 255/25' Bd. III S. 175 .RJ und sodann vom 6.August 1937 bis zu 
seiner Verhaftung am 9. Juli 1958 auf freiem Fuße gewesen. zwi= 
schon der Rechtskraft des zu Punkt A 3 erwähnten Ürteils Und der 
folgenden Tat (Begehung der ersten zu: in der Suche In VIII 
1294/38 des .Kretsgerichtes Eher am ?LJUni 1958) sind mehr als . 

5 Jahre verstr chen. 

` 

Wenn demnach die Verurteilung in der Sache 4 a J' 1446/2? 
und. somit auch die frühere Verurteilung in der Suche 5 J' 255/25- 

fur.aıe Beurteilung des Angeklagten als gefährlichen Gewohnheits= 
vørbrechers i.S. des Abs.1 des §' 20a sie? außer .Betracht zu 
bleiben haben, so hindert dies doch nicht, diese Verur teilungen 
bei der Gesamtwürdigung der Tüten des Angeklagten zwar nicht als 
kennzeichnende Übten, so doch unterstützend für die Gesamtwurdi= 
gung heranzuziehen. . 

Die äußeren. Herkmale des §' 20a Abs.2 StOB, nämlich daß der 
Angeklagte mindestens drei vorsätzliche loten begangen hat, sind 
aus den Ur teilsfeststellungen zu entnehmen. Darüber hinaus ist 
festgestellt, daß der Angeklagte.zur Begehung von Betrügereien 

2 
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und .ßiebstdhlen neigt. Der Hang des Angeklagten zu Rechtsbrüchen 
dieser Ar t ergibt sich auch ohne unterstützende Heranziehung der 
Verurteilungen, die der Angeklagte in den Sachen 5 J' 235/25' und 
4 a J' 1446127 erlitten hat, schon aus der Ibtsache, daß er nach 
dem Ur teil des Kreiegerichtes in Eger in der Zeit von nur wenigen 
Wachen nicht weniger als 14 Betrügereien und zwei Díebstdhle be= 
gangen hat und daß er, kaum aus der Strafhaft entlassen, neuer= 
lieh wieder in rascher Aufs inanderfolge straffällig geworden hat. 
NUnmehr fallen ihm :weg Eälle des Diebstahls und acht Fülle des 
Bflckfallbetruges zur Last. Das Landgericht hat auch das Merkmal 
ausreichend nachgewiesen, daß der Angeklagte ein gefdhrl scher 
Gewohnheítsverbrecher fst. .Es bezeichnet den Angeklagten als einen 
früh dem Verbrechen zugewandten Menschen, dem gegenüber die viel: 
fachen Versuche, ihn zu einem brauchbaren Mitglieds der Mensch= 
lachen Gesellschaft zu erziehen, gescheiter t sind und dessen 
Holt= und Hemmungslostgkeit ihn immer wieder .zur Begehung von 
Rechtsbrüchen getrieben hat. Die Annahme, es bestehe eine be= 
stimmte Pahrechetnlichkett, daß der Angeklagte, bei dem nach der 
Feststellung des Landgerichts die bisherigen Verur teilungen wir= 
kungslos geblieben sind, auch in ZUkunft weitere erhebliche, sein 
neu Hang entspringende Straftaten begehen werde, ist rechtlich 
nicht zu beanstanden. Was der .Beschwerdeführer gegen die Annahme 
vorbringt, er sei ein gefährlicher Gewonnhettsverbrecher, vermag 
die Beurteilung als solchen nicht zu erschüttern. .Daß er den 
Schaden wiedergutgemacht hat, schließt die Gefährlichkeit nicht 
aus, ebensowenig wie -etwa der Umstand, daß der uerbrecherische 
Hang auf einer ererbten oder erworbenen flnıt-› und Hem~ ~ungslostg= 
keit beruht (des: Bd- 72 S. 259) oder auf eine Notlage .eurückzwe 
führen ist (Ras: Bd. 72 S. 295). ı 

. 

Gegen die Verhängung. der Tbdesstrafe~ nach dem 5 1 des 
Gesetzes vom 4.September 1941 RGB 1 I SL 549 ergeben sich keine 
Bedenken; das Landgericht hat mit dem Hinweis auf das durch die 
Kriegsverhdltntsse gesteigerte Schutz- und Sühnebedürjhts ohne 
erkennbaren Rechtsfehler diese beiden Voraussetzungen der lbdes- 
strafe bejaht. . ' ı 

5.352 
StPO auf die Sachrüge hin vorgenommen hat, hat auch sonst. de inan 

Ürteil aufzuheben oder zu ändern. 

Die .Nachprüfung, die das Revíaionsgerícht aemëß dem 

HWchtsfehler aufgedeckt, der dazu führen könnte, das angefochtene 

Die Rbvtsion ist daher zu verwerfen. ' Xöllensperaer geh. . Hartung F1-oeltch schaefer Paul 
ı. 
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